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185 Wahlbekanntmachung Aufforderung zur Ein-

reichung von Kreiswahlvorschlägen für den 
Wahlkreis 136 Höxter-Lippe II zur Wahl des 
Deutschen Bundestages am 24.09.2017 

 
Gem. § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) fordere 
ich zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für den 
Wahlkreis 136 Höxter-Lippe II zur Bundestagswahl am 
24.09.2017 auf. Hierzu weise ich auf Folgendes hin: 
1. Einreichungsfrist 

Die Kreiswahlvorschläge zur Bundestagswahl am 
24.09.2017 sind für den Wahlkreis 136 Höxter-Lippe II 
bis spätestens zum 

17. Juli 2017, 18.00 Uhr, 
beim Kreiswahlleiter, Moltkestr. 12, 37671 Höxter 
(Kreishaus, Wahlbüro, Zimmer A 110), einzureichen.  
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so 
rechtzeitig vorzulegen, dass etwaige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig be-
hoben werden können. 

2. Gebiet des Wahlkreises 136 Höxter-Lippe II 
Der Wahlkreis 136 Höxter-Lippe II besteht aus den 
zehn Städten des Kreises Höxter sowie den Städten 
und Gemeinden Augustdorf, Detmold, Horn-Bad Mein-
berg, Lügde, Schieder-Schwalenberg und Schlangen 
des Kreises Lippe. 

3. Kreiswahlvorschläge 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach 
Maßgabe des § 20 Bundeswahlgesetz (BWG) von 
Wahlberechtigten (sogenannte „andere Kreiswahlvor-
schläge“) eingereicht werden.  
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 
19.06.2017 dem Bundeswahlleiter (Anschrift: Statisti-
sches Bundesamt, 65180 Wiesbaden) ihre Beteiligung 
an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bun-
deswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt 
hat. Darüber hinaus müssen diese Wahlvorschläge von 
mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies 
gilt auch für andere Kreiswahlvorschläge, jedoch nicht 
für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Min-
derheiten. 
Kreiswahlvorschläge dürfen nur den Namen eines Be-
werbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem 
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag 
benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen 
werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt 
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 
Darüber hinaus können Bewerber einer Partei in einem 
Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wenn sie in 
einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahl-
kreisbewerbers oder in einer besonderen oder allge-
meinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG hierzu 
gewählt worden sind. 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen 
der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese, andere Kreiswahl-
vorschläge ein Kennwort enthalten. Inhalt und Form der 
Kreiswahlvorschläge müssen den Bestimmungen des § 
34 BWO entsprechen. 

 
 
 
 

 
4. Vordrucke 

Für die Kreiswahlvorschläge sind amtliche Vordrucke 
zu verwenden, die als pdf-Dokumente auf der Homepa-
ge des Kreises Höxter zur Verfügung stehen. Die Vor-
drucke werden ebenfalls vom Kreiswahlleiter unter der 
Adresse Moltkestr. 12, 37671 Höxter, (Wahlbüro, Zim-
mer A 110), während der Dienststunden kostenlos aus-
gegeben. 
Sie können auch telefonisch (Tel.: 05271/965-9804) 
oder per Email (wahlen@kreis-hoexter.de) angefordert 
werden. 

Weitere Auskünfte erteilen der Kreiswahlleiter oder die 
Mitarbeiter des Wahlbüros (Tel.: 05271/965-9804). 
37671 Höxter, den 23.03.2017 
 
 
gez. Kreisdirektor Klaus Schumacher,  
Kreiswahlleiter des Wahlkreises 136 Höxter-Lippe II 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
186 Wahlbekanntmachung Aufforderung zur Ein-

reichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
zum Deutschen Bundestag am 24.09.2017 im 
Wahlkreis 135  Lippe I 

 
Aufgrund des § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.04. 2002 
(BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch die 11. Verord-
nung zur Änderung der BWO vom 24.03.2017  (BGBl. I S. 
585) fordere ich zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
für den Wahlkreis 135 Lippe I zur Bundestagswahl am 
24.09.2017 auf. Hierzu weise ich auf folgendes hin: 
 
1. Einreichungsfrist 
 
Die Kreiswahlvorschläge zur Bundestagswahl am 
24.09.2017 sind für den Wahlkreis 135 Lippe I bis spätes-
tens zum  
 

17.07.2017, 18.00 Uhr 
 
beim Kreiswahlleiter, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Det-
mold (Kreishaus, Zimmer 498), einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so recht-
zeitig vorzulegen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit 
der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden 
können. 
 
2. Gebiet des Wahlkreises 135 Lippe I 
 
Zum Wahlkreis 135 Lippe I gehören die Städte und Ge-
meinden Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Dörentrup, 
Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe und Oerlin-
ghausen.  
Nachrichtlicher Hinweis: 
Die übrigen lippischen Städte und Gemeinden Augustdorf, 
Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-
Schwalenberg und Schlangen bilden zusammen mit den 
Städten und Gemeinden  des Kreises Höxter den Wahl-
kreis 136 Höxter–Lippe II. Die entsprechenden Wahlvor-
schläge sind bis zum 17.07.2017 bei dem Landrat des 
Kreises Höxter, Moltkestr. 12, 37671 Höxter, der von der 
Bezirksregierung Detmold für diesen Wahlkreis zum Kreis-
wahlleiter bestellt worden ist, einzureichen. 
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3. Kreiswahlvorschläge 
 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maß-
gabe des § 20 Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.07.1993 (BGBl. I S. 1288, 
1594) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
03.05.2016 (BGBl. I S. 1062) von Wahlberechtigten (sog. 
„andere Kreiswahlvorschläge“) eingereicht werden. 
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag 
seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvor-
schläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag 
nur einreichen, wenn sie spätestens am 97. Tag vor der 
Wahl, am 19.06.2017 bis 18.00 Uhr dem Bundeswahlleiter 
(Anschrift: Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden) 
ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben 
und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft fest-
gestellt hat. In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem 
Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die An-
zeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundes-
vorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stell-
vertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vor-
stand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle 
des Bundesvorstandes.  
 
Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der 
Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Be-
stellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. 
 
Darüber hinaus müssen diese Wahlvorschläge von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für 
andere Kreiswahlvorschläge. 
 
Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
13 zur BWO eingereicht werden. Der Kreiswahlvorschlag 
darf nur den Namen eines Bewerbers/einer Bewerberin 
enthalten. Als Bewerber kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer wählbar ist. Jeder Bewerber/jede 
Bewerberin kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in 
einem Kreiswahlvorschlag benannt werden.  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem Vor-
stand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände 
nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen 
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des 
Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahl-
vorschlag (Anlage 13 BWO) selbst zu leisten.  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der 
einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, andere Kreiswahlvorschläge ein 
Kennwort enthalten. 
 
Als Bewerber/Bewerberin kann nur vorgeschlagen werden, 
wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderruflich. 
 
Als Bewerber/Bewerberin einer Partei kann in einem 
Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht Mitglied 
einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversamm-
lung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers/-bewerberin oder 
in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversamm-
lung nach § 21 BWG hierzu gewählt worden ist. 

 
Im Übrigen verweise ich wegen Inhalt und Form der Kreis-
wahlvorschläge auf die Bestimmungen des § 34 BWO. 
 
4. Vordrucke 
 
Die erforderlichen Formblätter für die Kreiswahlvorschläge 
und die dazugehörigen Anlagen, sowie Niederschriften 
über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung 
der Wahlkreisbewerber und die vom Kreiswahlleiter auszu-
gebenden Formblätter für die Unterstützungsunterschriften 
können bei mir –Zimmer 498- auf Anforderung kostenfrei in 
Empfang genommen werden. 
 
Detmold,  31.03.2017 
 
Der  Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 135 Lippe I 
 
 
Gez. Dr. Axel Lehmann 
Landrat 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
187 Bekanntmachung über das Recht auf Ein-

sichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Landtags-
wahl am 14. Mai 2017 

 
I. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Stadt Bad Salzuflen werden in der 
Zeit vom 24. bis 28. April 2017 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Rathaus, Rud.-Brandes-Allee 
19, Erdgeschoss, Zimmer E 31 (Bürgerberatung), 
32105 Bad Salzuflen, zu folgenden Zeiten für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten: 

 
24.04.2017  8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
(Montag) 
 
25.04.2017  8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
(Dienstag) 
 
26.04.2017  8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
(Mittwoch) 
 
27.04.2017  8.00 Uhr bis 17.30 Uhr, 
(Donnerstag) 
 
28.04.2014  8.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
(Freitag) 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtige/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 28.04.2017 bis 17.00 Uhr, bei dem Bürger-
meister der Stadt Bad Salzuflen, Rathaus, Rud.-
Brandes-Allee 19, Erdgeschoss, Zimmer E. 31 (Bürger-
beratung), 32105 Bad Salzuflen, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 

III. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 22. April 2017 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch einle-
gen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-

kreis 97 Lippe I 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk 
dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 
1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 

Wahlberechtigte/r, 
2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 

Wahlberechtigte/r 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr 

Verschulden die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis (bis zum 28. April 2017) versäumt hat, 

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertre-
tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis auf-
genommen worden ist,  

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich her-
ausstellt. 

 
VI. Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberech-

tigten bis zum zweiten Tage vor der Wahl, 12. Mai 
2017, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahlamt) münd-
lich oder schriftlich beantragt werden. Die Schriftform 
gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-
Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung 
in elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche An-
träge sind unzulässig und können deshalb nicht entge-
gengenommen werden. Ein/e behinderte/r Wahlberech-
tigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.  
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter 
den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen Voraussetzun-
gen den Antrag noch am Wahltage bis 15.00 Uhr stel-
len.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 

 
VII. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte+ 
 

− einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 97 
Lippe I,  

− einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
− einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeis-

ters versehenen roten Wahlbriefumschlag und  
− ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden der/dem 
Wahlberechtigten an ihre/seine Wohnanschrift über-
sandt oder amtlich überbracht, soweit sich aus dem An-
trag keine andere Anschrift ergibt oder die Abholung 
der Unterlagen vermerkt ist. Bei Abholung werden der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen nur an den 
wahlberechtigten Antragsteller persönlich ausgehän-
digt. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.  
 
Wer durch Briefwahl wählt,  
 
- kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in 

den besonderen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
der zu verschließen ist,  

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter An-
gabe des Ortes und des Tages, 

- steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 
Stimmzettelumschlag in den  
besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 

 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausschließlich von der Deutschen Post AG 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert.  
 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.  
 
Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die Briefwahl 
auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die Briefwahl, 
das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu ent-
nehmen. 

 
Bad Salzuflen, den  02. März 2017 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister   Siegel 
 
 
Roland Thomas 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
188 W a h l b e k a n n t m a c h u n g 
 
Am 14. Mai 2017 findet die Wahl zum Landtag Nordrhein-

Westfalen statt. 
 

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Stadt Bad Salzuflen gehört zum Wahlkreis 97 Lippe 

I und ist in 26 Stimmbezirke eingeteilt: 
 

Nr. des  Ortsteil  Bezeichnung und Lage des 
Wahlraumes 

Stimm-
bezirks 

  

010 Bad Salzuflen Salze-Stift (Eingangshalle im 
Erdgeschoß),  
32105 Bad Salzuflen, Gröchte-
weg 112-114 

020 Bad Salzuflen Altenzentrum Bethesda (Cafe-
teria im Erdgeschoss), 32105 
Bad Salzuflen, Moltkestraße 22 

030 Bad Salzuflen Kurgastzentrum (Schalterhalle 
im Erdgeschoss),  
32105 Bad Salzuflen, Parkstra-
ße 20 

040 Bad Salzuflen Feierabendhaus (Veranstal-
tungsraum im Erdgeschoss), 
32105 Bad Salzuflen, Wenken-
straße 65 

050 Bad Salzuflen AWO Familienzentrum (Ein-
gangshalle),  
32105 Bad Salzuflen, Wald-
straße 26a 

060 Bad Salzuflen DRK-Kindergarten (Mehrzweck-
raum),  
32105 Bad Salzuflen, Glogauer 
Straße 5 

070 Bad Salzuflen VHS-Haus Hochparterre Zim-
mer H 01,  
32105 Bad Salzuflen, Her-
mannstraße 32 

080 Bad Salzuflen VHS-Haus Hochparterre Zim-
mer H 06,  
32105 Bad Salzuflen, Her-
mannstraße 32 

090 Schötmar Schulzentrum Lohfeld Raum 
Nr. A 011, 
32108 Bad Salzuflen, Wasser-
fuhr 25 e 

101 Schötmar  Grundschule Wasserfuhr 
(Raum Nr. E 16), 
32108 Bad Salzuflen, Wasser-
fuhr 114 

102 Schötmar und 
Ehrsen-Breden 
(teilweise) 

Grundschule Wasserfuhr 
(Raum Nr. E 17),  
32108 Bad Salzuflen, Wasser-
fuhr 114 

110 Schötmar Festhalle Uferstraße (kleiner 
Saal),  
32108 Bad Salzuflen, Uferstra-
ße 48 

120 Schötmar Grundschule Schötmar Kirch-
platz (Eingangshalle im Erdge-
schoss), 32108 Bad Salzuflen, 
Am Kirchplatz 3 
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130 Wüsten AWO Kindertagesstätte Wüsten 

(Mehrzweckraum),  
32108 Bad Salzuflen, Gebrü-
der-Grimm-Straße 1 

140 Wüsten Ev. Stift zu Wüsten (Veranstal-
tungsraum),  
32108 Bad Salzuflen, Langen-
bergstraße 14 

150 Ehrsen-Breden Sporthaus, Sportplatz Ehrsen 
(Veranstaltungsraum),  
32108 Bad Salzuflen, Rotkehl-
chenweg 2a 

160 Retzen/ 
Grastrup-
Hölsen (teilwei-
se) 
/Papenhausen 

Feuerwehrgerätehaus Retzen, 
32108 Bad Salzuflen, Kirchweg 
4 

170 Holzhausen u. 
Grastrup-
Hölsen / 
Wohnplatz Höl-
sen 

Grundschule Holzhausen 
(Raum Nr. 7 im Erdgeschoss),  
32107 Bad Salzuflen, Alt-
Sylbacher-Weg 9 

180 Holzhausen Feuerwehrgerätehaus Holz-
hausen (Schulungsraum  im 
Erdgeschoss), 32107 Bad Sal-
zuflen, Alt-Holzhauser-Straße 4 

190 Wülfer-Bexten Bürgerhaus Wülfer-Bexten, Se-
niorenraum, 
32107 Bad Salzuflen, Am 
Schlinggarten 2 

200 Werl-Aspe Gemeinschaftshaus Werl-Aspe 
(Saal), 
32107 Bad Salzuflen, Bielefel-
der Straße 40 

210 Werl-Aspe Gemeinschaftshaus Werl-Aspe 
(Clubraum), 
32107 Bad Salzuflen, Bielefel-
der Straße 40 

220 Werl-Aspe Schulzentrum Aspe (Klassen-
raum Nr. 20 im Erdgeschoss), 
32107 Bad Salzuflen, Paul-
Schneider-Straße 5 

230 Lockhausen 
einschl. Wohn-
platz Kusen-
baum 

Grundschule Lockhausen 
(Raum Nr. 18 im Erdgeschoss), 
32107 Bad Salzuflen, Schöt-
marsche Straße 2 

241 Lockhausen Grundschule Lockhausen 
(Raum Nr. 20 im Erdgeschoss), 
32107 Bad Salzuflen, Schöt-
marsche Straße 2 

242 Biemsen-
Ahmsen 

Ev. Kindergarten Ahmsen (Ein-
gangshalle), 
32107 Bad Salzuflen, Im 
Flachskamp 8  

 
Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlberech-
tigte wählen kann, sind in der Wahlbenachrichtigung, die in 
der Zeit vom 10.04.2017 bis 23.04.2017 zugestellt worden 
ist, angegeben. Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann 
während der allgemeinen Dienstzeit im Wahlamt der Stadt 
Bad Salzuflen, Rathaus, Zimmer E.1, Rudolph-Brandes-
Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, eingesehen werden. 
In dem Stimmbezirk 190 wird eine repräsentative Wahlsta-
tistik durchgeführt. Die amtlichen Stimmzettel sind mit Un-
terscheidungsaufdruck nach Geschlecht und Altersgruppen 
gekennzeichnet. Das Wahlgeheimnis wird gewahrt. 
 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er/sie eingetragen ist. 
Der/Die Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mit-
bringen und hat sich auf Verlangen über seine/ihre Per-
son auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis o-
der Reisepass mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung ist bei der Wahl auf Verlan-
gen abzugeben. 

 
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r 

Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck 

die Namen der Bewerber der zugelassenen 
 Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, so-
fern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außer-
dem das Kennwort und rechts von dem Namen je-
des Bewerbers/jeder Bewerberin einen Kreis für die 
Kennzeichnung,  

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck 

die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils 
die Namen der ersten fünf Bewerber/innen der zu-
gelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der/Die Wähler/in gibt 
 
seine/ihre Erststimme in der Weise ab 
 

dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem/welcher Bewerber/in sie gelten soll, 

 
seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab 
 

dass er/sie im rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz o-
der andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Landesliste sie gelten soll, 

 
Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer 
Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet 
werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er/sie 
gewählt hat. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststel-

lung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
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5. Wähler/innen die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbe-

zirk dieses Wahlkreises oder 
 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der 
Gemeinde (Wahlamt) die Briefwahlunterlagen beschaf-
fen (siehe Rückseite der Wahlbenachrichtigung). Er/Sie 
muss seinen/ihrem Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem Bürger-
meister übersenden, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht. Er/Sie kann den Wahlbrief 
auch in der Dienststelle (Wahlamt) des Bürgermeisters 
abgeben. 
 
Für die Stadt Bad Salzuflen werden 5 Briefwahlvorstän-
de gebildet. 
 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag um 14.00 
Uhr in folgenden Räumen im Rathaus, Rudolph-
Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses zusammen: 

 
Briefwahlvorstand  259  -  Kanzlei Sozialamt,  

  Erdgeschoss 
Briefwahlvorstand  269  -  Sitzungsraum East  
                   Yorkshire, Erdgeschoss 
Briefwahlvorstand  279  -  Sitzungsraum Lucken- 

  walde, Erdgeschoss 
Briefwahlvorstand  289  -  Sitzungsraum Millau,  
          Erdgeschoss 
Briefwahlvorstand  299  -  Besprechungsraum FD  
         32 Zimmer E1, Erdge- 
         schoss 

 
Die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnis-
ses sind ebenfalls öffentlich. Siehe Punkt 4 dieser 
Wahlbekanntmachung. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben (§ 26 Abs. 4 LWahlG). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

Bad Salzuflen, den      21. März 2017 
 
Stadt Bad Salzuflen 
DS Der Bürgermeister 
 
 
Roland Thomas 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Stadt Barntrup 
 
189 Inkrafttreten der 24. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Stadt Barntrup 
 
Feststellungsbeschluss über die 24. Änderung des  
Flächennutzungsplanes der Stadt Barntrup  
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
16.12.2016 den Feststellungsbeschluss zur 24. Änderung 
des Flächennutzungsplanes mit Begründung (einschl. Um-
weltprüfung) gefasst. 
 
Übereinstimmungserklärung gem. § 2 Abs. 3 Bekannt-
machungsverordnung NRW 
 
Der Wortlaut der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes 
stimmt mit dem Beschluss des Rates der Stadt Barntrup 
vom 16.12.2016 überein. Der Beschluss des Rates der 
Stadt Barntrup über die 24. Änderung des Flächennut-
zungsplanes vom 16.12.2016 ist zudem ordnungsgemäß 
zustande gekommen (§ 2 Abs. 1 u. 2 BekanntmVO NRW).  
 
Barntrup, den 23. März 2017 
 
Jürgen Schell 
Bürgermeister  
 
Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Det-
mold 
 
Der vom Rat der Stadt Barntrup in seiner Sitzung am 
16.12.2016 festgestellte Flächennutzungsplan (24. Ände-
rung) der Stadt Barntrup wurde mit Verfügung vom 17.   
Februar 2017 unter dem Az.: 35.21.10-503/B.94 der      
Bezirksregierung Detmold gem. § 6 (1) BauGB in der     
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des   
Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) genehmigt. 
 
Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut: 
 
"Ihren mit o.a. Bericht vorgelegten Flächennutzungsplan 
habe ich überprüft. Gemäß § 6 (1) BauGB genehmige ich 
den v. g. Flächennutzungsplan". 
 
Übereinstimmungserklärung gem. § 2 Abs. 3 Bekannt-
machungsverordnung NRW 
 
Der Wortlaut der Genehmigung der Bezirksregierung Det-
mold vom 17. Februar 2017 stimmt mit dem vorstehend 
wiedergegebenen Inhalt der Genehmigung überein.  
 
Barntrup, den  23. März 2017 
 
Jürgen Schell 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung gem. § 2 Abs. 3           
Bekanntmachungsverordnung NRW 
 
Die vorstehende Genehmigung über die 24. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Barntrup wird hiermit 
gem. § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Barntrup, den 23. März 2017 
 
 
Jürgen Schell 
Bürgermeister   

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
190 Bekanntmachung über das Recht auf Ein-

sichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Landtags-
wahl am 14. Mai 2017 

 
I. 
 
die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Stimm-
bezirke der Stadt Barntrup werden in der Zeit vom 24. bis 
28. April 2017 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Rathaus, Mittelstr. 38, Zimmer 4, 32683 Barntrup, zu fol-
genden Zeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten: 
 
Öffnungszeiten: 
Montag   8.30 Uhr    bis    12.00 Uhr 
24.04.2017                       14.00 Uhr   bis    17.00 Uhr 
 
Dienstag – Donnerstag      8.30 Uhr   bis    12.00 Uhr 
25.04.2017                       14.00 Uhr   bis    15.30 Uhr  
 
Freitag      8.30 Uhr   bis    12.00 Uhr 
28.04.2017 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberech-
tigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk ge-
mäß § 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatischen Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
II. 
 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätestens am 28. 
April 2017 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister der Stadt 
Barntrup, Rathaus, Mittelstr. 38, Zimmer 4, 32683 Barntrup, 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
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III. 
 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 23. April 2017 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch einlegen, wenn 
sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung. 
 
IV. 
 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
98 Lippe II durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen.  
 
V. 
 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlbe-

rechtigte/r, 
2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 

Wahlberechtigte/r 
a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein    
    Verschulden die Einspruchsfrist gegen das Wäh- 
    lerverzeichnis (bis zum 8. April 2017) versäumt  
    hat,   
b) wenn sie/er aus einem von ihr/ihm nicht zu ver- 
    tretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis  
    aufgenommen worden ist, 
c) wenn ihre/seine Berechtigung zur Teilnahme an  
    der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist  
    gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist o 
    der sich herausstellt. 

 
VI. 
 
Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtig-
ten bis zum zweiten Tage vor der Wahl, 12. Mai 2017, 
18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahlamt) schriftlich oder 
mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer 
Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig 
und können deshalb nicht entgegengenommen werden. 
Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.   
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihr/ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihr/ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 
 
 
 

 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in 
Ziffer V. 2. a) und c) angegebenen Voraussetzungen den 
Antrag ebenfalls noch am Wahltag bis 15.00 Uhr stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
sie/er dazu berechtigt ist. 
 
VII. 
 
Mit dem Wahlschein erhält die/der Wahlberechtigte  
 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 98 Lippe 

II,  
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift des  

Bürgermeisters versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Diese Wahlunterlagen werden ihm vom Wahlamt der Stadt 
Barntrup auf Anforderung auch noch nachträglich bis zum  
Wahltag, 15.00 Uhr, ausgehändigt. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden der/dem 
Wahlberechtigten an ihre/seine Wohnanschrift übersandt 
oder amtlich überbracht, soweit sich aus dem Antrag keine 
andere Anschrift ergibt oder die Abholung der Unterlagen 
vermerkt ist. Bei Abholung werden der Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen nur an den wahlberechtigten Antrag-
steller persönlich ausgehändigt. 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt,  
 
- kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn  in 

den amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt 
diesen, 

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe 
des Ortes und des Tages, 

- steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelum-
schlag und den unterschriebenen Wahlschein in den 
amtlichen Wahlbriefumschlag, 

- verschließt den Wahlbriefumschlag und 
- übersendet den Wahlbrief durch den Postunternehmer 

an den Bürgermeister. Der Wahlbrief kann dort auch 
abgegeben werden. 

 
Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ausschließlich von der Deutschen Post AG als Stan-
dardbrief oder besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. Der Wahlbrief kann auch im Wahlamt des Bür-
germeisters abgegeben werden.  
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Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die Briefwahl 
auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die Briefwahl, das 
mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entneh-
men. 
 
Barntrup, den 17. März 2017 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister  
 
 
Jürgen Schell 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
191 Satzung über die Erhebung von Kostenersatz 

und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Barntrup vom 10.03.2017 

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat aufgrund der §§ 7 und 41 
Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f und i der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 496), in Kraft getreten am 4. Juli 2015; Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 
966), des § 52 Abs. 2, 3, 4, 5 Satz 2 und 6 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 886) in der zurzeit geltenden Fassung  und der §§ 1, 2, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 
712), in der zurzeit geltenden Fassung, in seiner Sitzung 
am 07.03.2017 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Grundsatz 
 
(1) Die Stadt Barntrup unterhält für den Brand- 
      schutz und die Hilfeleistung eine Freiwillige  
      Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes über 
      den Brandschutz, die Hilfeleistung und den  
      Katastrophenschutz (BHKG). 
 
(2) Darüber hinaus stellt die Freiwillige Feuer- 
      wehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des  
      § 27 BHKG Brandsicherheitswachen, soweit 
      die Veranstalterin oder der Veranstalter  
      dieser Verpflichtung nicht genügt oder  
      genügen kann. 
 
(3) Des Weiteren kann die Freiwillige Feuerwehr 
      auf Antrag auch freiwillige Hilfeleistungen  
      erbringen. Ein Rechtsanspruch zur Durch- 
      führung solcher Hilfeleistungen besteht nicht.  
 
Über die Durchführung entscheidet die Leitung der Freiwil-
ligen Feuerwehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 2 

 
Kostenersatz 

 
(1) Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr  
      nach § 1 sind unentgeltlich, soweit in  
      Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze  
      der Freiwilligen Feuerwehr und  
      hilfeleistenden Feuerwehren im Sinne von  
      § 39 BHKG wird Ersatz der entstandenen  
      Kosten verlangt: 
 
 1. von der Verursacherin oder dem  
           Verursacher, wenn sie oder er die  
           Gefahr oder den Schaden vorsätzlich  
           oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 
 
 2. von der Eigentümerin oder dem  
           Eigentümer eines Industrie- oder  
           Gewerbetriebs für die bei einem  
           Brand aufgewandten Sonderlösch-  
           und  Sondereinsatzmittel, 
 
 3. von der Betreiberin oder dem  
           Betreiber von Anlagen oder  
           Einrichtungen gemäß §§ 29 Absatz 1,  
           30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 im Rahmen  
           ihrer Gefährdungshaftung nach  
           sonstigen  Vorschriften, 
 
 4. von der Fahrzeughalterin oder dem  
           Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder  
           der Schaden bei dem Betrieb von  
           Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahr- 
           zeugen oder eines Anhängers, der dazu  
           bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug  
           mitgeführt zu werden, entstanden ist,  
           sowie von dem Ersatzpflichtigen in  
           sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 
 
 5. von der Transportunternehmerin oder  
           dem Transportunternehmer, der  
           Eigentümerin oder dem Eigentümer, der 
           Besitzerin oder dem Besitzer oder  
           sonstigen Nutzungsberechtigten, 
     wenn die Gefahr oder der Schaden bei  
           der Beförderung von Gefahrstoffen oder 
           anderen Stoffen und Gegenständen, von 
          denen aufgrund ihrer Natur, ihrer  
          Eigenschaften oder ihres Zustandes im  
          Zusammenhang mit der Beförderung  
          Gefahren für die öffentliche Sicherheit  
          oder Ordnung, insbesondere für die  
          Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, 
    für Leben und Gesundheit von Menschen 
          sowie für Tiere und Sachen ausgehen  
          können oder Wasser gefährdenden  
          Stoffen entstanden ist,  
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 6.  von der Eigentümerin oder dem  
           Eigentümer, der Besitzerin oder dem  
           Besitzer oder sonstigen  
           Nutzungsberechtigten, wenn die  
           Gefahr oder der Schaden beim sonstigen 
     Umgang mit Gefahrstoffen oder Wasser  
           gefährdenden Stoffen gemäß  
           Nummer 5 entstanden ist, soweit es  
           sich nicht um Brände handelt, 
 
 7.  von der Eigentümerin oder dem  
           Eigentümer, der Besitzerin oder dem  
           Besitzer oder sonstigen  
           Nutzungsberechtigten einer  
           Brandmeldeanlage außer in Fällen  
           nach Nummer 8, wenn der Einsatz  
           Folge einer nicht bestimmungsgemäßen 
           oder missbräuchlichen Auslösung ist, 
 
 8. von einem Sicherheitsdienst, wenn  
          dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter  
          eine Brandmeldung ohne eine für den  
          Einsatz der Feuerwehr erforderliche  
          Prüfung weitergeleitet hat, 
 
 9. von derjenigen Person, die vorsätzlich  
           grundlos oder in grob fahrlässiger  
           Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr 
           alarmiert hat. 
 
(3) Zu den Einsatzkosten gehören auch die  
      notwendigen Auslagen für die  
      kostenpflichtige Hinzuziehung Dritter.  
      Über die Beauftragung entscheidet die  
      Einsatzleitung. 
 
(4) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr  
      zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen  
      Behörde oder Einrichtung zur  
      Schadensverhütung und  
      Schadensbekämpfung, so sind die Kosten  
      für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger 
     der anderen Behörde oder Einrichtung zu  
     erstatten, sofern ein Kostenersatz nach  
     Absatz 2 nicht möglich ist. 
 

§ 3 
 

Entgelte 
 
(1) Für die Gestellung von  
      Brandsicherheitswachen und für  
      Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr  
      Barntrup, die über den im BHKG  
      genannten Aufgabenbereich hinausgehen, 
      können Entgelte erhoben werden. 
 
(2) Die Leistungen nach Absatz 1 können von  
      der Zahlung eines angemessenen Vorschusses  
      oder von der Bereitstellung einer  
      angemessenen Sicherheit abhängig gemacht 
      werden. 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Auf freiwillige Leistungen der Freiwilligen 
      Feuerwehr besteht kein Rechtsanspruch.  
     Ob sie gewährt werden sollen, entscheidet  
     der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr im  
     Einvernehmen mit der Bürgermeisterin oder 
     dem Bürgermeister. Bei freiwilligen Leistungen 
     ist die Haftung der Stadt Barntrup auf Vorsatz 
     oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
(4) Für Gegenstände der Freiwilligen Feuerwehr, 
      die bei freiwilligen Leistungen der Feuerwehr 
      ohne Verschulden der Feuerwehr beschädigt 
      oder vernichtet werden, hat die oder der 
      Entgeltpflichtige Schadenersatz zu leisten. 
 

§ 4 
 

Berechnungsgrundlage 
 
(1) Der Kostenersatz und die Entgelte für  
      Personal, Fahrzeuge und Geräte werden  
      nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
      berechnet. Es können Pauschalbeträge  
      festgelegt werden. Zu den Kosten gehören 
      auch die anteilige Verzinsung des  
      Anlagekapitals und die anteiligen  
      Abschreibungen sowie Verwaltungskosten 
      einschließlich anteiliger Gemeinkosten. 
 
(2) Soweit der Kostenersatz und die Entgelte nach 
      Stunden zu berechnen sind, wird bei den 
      - Personalkosten der Zeitraum von der  
        Alarmierung bis zum Einsatzende und 
      - bei den Fahrzeugkosten der Zeitraum  
        vom Ausrücken bis zur Rückkehr zum  
        Fahrzeughaus in Ansatz gebracht.  
      Maßgeblich ist der Einsatzbericht. 
      Abgerechnet wird grundsätzlich nach  
      Einsatzstunden. Als Mindestsatz werden  
      Kosten für eine Viertelstunde berechnet.  
      Darüber hinaus wird jede angefangene  
      Viertelstunde als volle Viertelstunde  
      abgerechnet. 
      Bei Einsätzen, die eine besondere  
      Reinigung der Fahrzeuge und Geräte  
      erforderlich machen,  
      wird die Zeit für die Reinigung der  
      Einsatzzeit hinzugerechnet. 
 
(3) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 Nr. 7, 8 und 9 
      der Satzung wird jeweils eine Pauschale  
      erhoben. 
 
(4) Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgelte 
      bestimmt sich nach dem Kostentarif, der  
      Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
(5) Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß  
      Absatz 1 geltend gemacht werden, werden  
      in voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis  
      berechnet. 
 
(6) Für die Beauftragung privater  
      Unternehmen und/oder Hilfsorganisationen 
      wird Kostenersatz geltend gemacht. Die  
      Höhe  des geltend gemachten Kostenersatzes 
      richtet sich nach den tatsächlich angefallenen 
      Kosten. 
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(7) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung 
      von Entgelten kann abgesehen werden,  
      soweit dies nach Lage des Einzelfalls eine  
      unbillige Härte wäre oder aufgrund  
      gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 
 

§ 5 
 

Kosten- und Entgeltschuldner 
 
(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze 
      nach § 2 sind die dort Genannten verpflichtet. 
      Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als  
      Gesamtschuldner. 
 
(2) Zur Zahlung von Entgelten nach § 3 sind bei 
      Brandsicherheitswachen die Veranstalterin 
      oder der Veranstalter und bei freiwilligen  
      Leistungen die Auftraggeberin oder der  
      Auftraggeber verpflichtet. Mehrere  
      Entgeltpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 6 
 

Entstehung, Fälligkeit und Vorausleistungen 
 
(1) Die Kostenersatzansprüche nach § 2 und der 
      Entgeltanspruch nach § 3 entstehen mit 
      Beendigung der jeweiligen Leistungen. Sie 
      werden mit der Bekanntgabe des  
      Kostenersatz- oder Entgeltbescheides fällig, 
      wenn im Bescheid nicht ein späterer  
      Zeitpunkt bestimmt ist. 
 
(2) Die Leistungen nach § 3 können von der  
      Vorausentrichtung des Entgelts oder von der 
      Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit 
      abhängig gemacht werden. 
 

§ 7 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung und der als Anlage beigefügte Kostentarif 
treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Kreisblatt – 
Amtsblatt für den Kreis Lippe und seiner Städte und Ge-
meinden – in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Barntrup vom 29. No-
vember 1999 außer Kraft.  
 
Anlage 
 
zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und 
Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Barntrup vom 10.03.2017 
 

Kostentarif 

 
1. Personalkosten, -entgelte 
 
Einsatzkraft pro Stunde  

35,00 Euro 
Einsatzkraft je angefangene Viertelstunde  

  8,75 Euro 
 
 
 

 
2. Fahrzeugkosten, -entgelte 
 
Gruppe 1 
Einsatzleitwagen (ELW 1), Kommandowagen (KDOW) 
pro Stunde          17,00 Euro 
je angefangene Viertelstunde       4,25 Euro 
 
Gruppe 2 
Truppfahrzeuge 
Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000), Rüstwagen (RW), 
Drehleiter (DLK 23/12),  
Schlauchwagen (SW 2000)      54,00 Euro 
 
Gruppe 3 
Löschgruppenfahrzeuge 
LF 16 TS, LF 10, LF, HLF 20     59,00 Euro 
 
Gruppe 4 
Staffelfahrzeuge 
Gerätewagen Logistik II (GWL- II)  118,00 Euro 
 
Gruppe 5 
Transportfahrzeuge 
Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF), Anhänger   
             57,00 Euro 
 
3. Einsätze nach § 2 Absatz 2, Nummer 7, 8 und 9  
            517,00 Euro 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Kosten-
ersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Barntrup wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
     vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  
     durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
     bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss  
    (Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
     der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
     Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
     worden, die den Mangel ergibt. 
 
Barntrup, den 10.03. 2017 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Schell 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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192 Satzung über die Festsetzung des Verdienst-

ausfalls  der beruflich selbständigen ehren-
amtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feu-
erwehr Barntrup vom 10.03.2017 

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
07.03.2017 aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 21 Abs. 1, 3 und 4 
des Gesetzes über den Brandschutz und den Katastro-
phenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 (GV. NW. S. 886) in 
der zurzeit geltenden Fassung und des § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 
S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Umfang des Verdienstausfalls 
 
(1) Die beruflich selbständigen ehrenamtlichen  
      Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in der  
      Stadt Barntrup haben Anspruch (§ 21 Abs. 3, 
      4 BHKG) auf Ersatz ihres Verdienstausfalls, der  
      ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen,  
      Übungen und Aus- und Fortbildungen und  
      die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen  
      auf Anforderung der Gemeinde entsteht,  
      soweit der Einsatz während der  
      regelmäßigen Arbeitszeit erfolgt. 
 
(2) Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu  
      ermitteln. Entgangener Verdienst aus Neben- 
      tätigkeiten und Verdienst, der außerhalb der  
      regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden 
      können, bleiben außer Betracht. 
 

§ 2 
 

Höhe der Entschädigung 
 
(1) Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz in 
      Höhe von 40,00 Euro gewährt, es sei denn, 
      dass ersichtlich keine finanziellen Nachteile  
      entstanden sind. 
 
(2) Anstelle des Regelstundensatzes ist auf Antrag 
      eine Verdienstausfallpauschale je Stunde zu 
      zahlen, die im Einzelfall auf der Grundlage des  
      glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt 
      wird. Grundlage der Berechnung bildet der  
      Bruttoverdienst. 
 
(3) Der Höchstbetrag der Verdienstausfallpauschale  
      wird auf 60,00 Euro pro Stunde festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Antragsverfahren 
 
Der Antrag auf Verdienstausfall ist schriftlich zu stellen. Die 
Anträge von Angehörigen der  
Freiwilligen Feuerwehr sind bei der Stadt Barntrup, Fach-
bereich 2 – Ordnung -, Mittelstr. 32, 32683 Barntrup, einzu-
reichen. 
 
 
 
 

 
§ 4 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Kreisblatt – Amtsblatt für den Kreis Lippe und seiner 
Städte und Gemeinden – in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über den Ersatz von Verdienstausfall für die beruflich 
selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Barntrup vom 29. November 1999 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung des Ver-
dienstausfalls der beruflich selbständigen ehrenamtlichen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Barntrup wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
    vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
    nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich  
     bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
    (Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber  
     der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
     Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
     worden, die den Mangel ergibt. 
 
Barntrup, den 10.03.2017 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Schell 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Stadt Blomberg 
 
193 Haushaltssatzung des Schulverbandes 

Pestalozzischule Blomberg für das Haushalts-
jahr 2017 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW  S. 666) -in der zurzeit geltenden 
Fassung- in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NW. 
S. 621) - in der zurzeit geltenden Fassung- und des § 6 
Abs. 2 Buchstabe e) der Schulverbandssatzung hat die 
Verbandsversammlung des Schulverbandes Pestaloz-
zischule Blomberg am 28.11.2016  folgende Haushaltssat-
zung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Schulverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Ertrage und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf       
 718.928,00 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      
 718.928,00 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf     718.928,00 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf    718.928,00 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf          0 
EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf          0 
EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden können, wird auf 
100.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 

 
§ 5 

 
Die Schulverbandsumlage wird auf 684.928,00 EUR fest-
gesetzt. 
 
Blomberg, 28.11.2016 
 
(Klaus Geise) 
Schulverbandsvorsteher 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die festgesetzte Verbandsumlage ist gemäß § 19 Abs. 2 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
in der zurzeit geltenden Fassung vom Schulamt für den 
Kreis Lippe am 17.02.2017 genehmigt worden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Schulverbandsvorsteher hat den Satzungsbe-

schluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Schulverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg www.blomberg-
lippe.de/Verwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 06. März 2017 
 
 
(Klaus Geise) 
Schulverbandsvorsteher 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
194 Bekanntmachung der Stadt Blomberg über das 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-
Westfalen am 14. Mai 2017 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stimm-
bezirke der Stadt Blomberg wird in der Zeit vom 
24.04.2017 bis 28.04.2017 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten im Bürgerbüro, Altes Amtsgericht, Am Martini-
turm 1, Zimmer 7 und 8, 32825 Blomberg für Wahlberech-
tigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
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Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Bun-
desmeldegesetz (BMG) eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 24.04.2017 bis zum 
28.04.2017 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Blomberg im Bür-
gerbüro, Altes Amtsgericht, Am Martiniturm 1, Zimmer 7 
und 8, 32825 Blomberg, Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 
Von Amts wegen werden alle Wahlberechtigten in das 
Wählerverzeichnis eingetragen, die am 35. Tag vor der 
Wahl (Stichtag 09.04.2017) bei der Stadt Blomberg mit 
Hauptwohnsitz gemeldet sind. 
 
Weiterhin werden alle Wahlberechtigten eingetragen, die 
nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Wahl 
(28.04.2017) von außerhalb des Landes zugezogen sind 
und bei der Stadt Blomberg mit Hauptwohnsitz gemeldet 
sind. Ihnen wird unverzüglich eine Wahlbenachrichtigung 
zugesandt. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 
23.04.2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen be-antragt haben, er-
halten keine Wahlbenach-richtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-
kreis 98 Lippe II  
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-
bezirks dieses Wahlkreises  

 
oder  
 

durch Briefwahl teilnehmen. 
 
 
 
 
 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag: 
 

5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter, 
 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis ein-getragener 
Wahlberechtigter, 

 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis 
zum 28.04.2017) versäumt hat, 
 
b) wenn sich sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach der Einspruchsfrist herausgestellt hat, 
 
c) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen 
worden ist. 

 
Wahlscheine können von im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 12.05.2017, 18.00 Uhr, 
bei der Gemeinde-behörde mündlich, schriftlich oder elekt-
ronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer 
Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig 
und können deshalb nicht entgegengenommen werden. 
Ein be-hinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-
zu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und 
 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 
 
 
 
 



306 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahl-unterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den 
Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen blauen 
Stimmzettelumschlag, der zu ver- 
schließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vor-
gedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unter-
schriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in 
den besonderen Wahl-briefumschlag und verschließt den 
Wahlbrief-umschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de / Verwaltung / öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Stadt Blomberg, den 17.03.2017  
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Stodieck 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Stadt Detmold 
 
195 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
12-18 „ehem. Wiebuschstraße“, 1. (beschleunigte) Än-
derung 
Ortsteil:     Spork-Eichholz 
Änderungsgebiet: Westlich der Straße Siekswiese 

(Flurstücke 544, 548, 650, 693 (tlw.), 
Gemarkung Spork-Eichholz, Flur 1) 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 16.03.2017 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
12-18 „ehem. Wiebuschstraße“, 1. (beschleunigte) Än-
derung 
Ortsteil:     Spork-Eichholz 
Änderungsgebiet: Westlich der Straße Siekswiese 

(Flurstücke 544, 548, 650, 693 (tlw.), 
Gemarkung Spork-Eichholz, Flur 1) 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 31.03.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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196 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
12-18 „ehem. Wiebuschstraße“, 2. (beschleunigte) Än-
derung 
Ortsteil:     Spork-Eichholz 
Änderungsgebiet: Westlich des Albertwegs, südlich 

der Echternkampstraße (Flurstück 
1220 (tlw.), Gemarkung Spork-
Eichholz, Flur 1) 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 16.03.2017 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
12-18 „ehem. Wiebuschstraße“, 2. (beschleunigte) Än-
derung 
Ortsteil:     Spork-Eichholz 
Änderungsgebiet: Westlich des Albertwegs, südlich 

der Echternkampstraße (Flurstück 
1220 (tlw.), Gemarkung Spork-
Eichholz, Flur 1) 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 31.03.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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197 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 
2017 

 
1. In das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Stadt Detmold können Wahlberech-
tigte in der Zeit vom 24.04.2017 bis 28.04.2017 wäh-
rend der Dienststunden bei der Stadt Detmold, Verwal-
tungsgebäude Grabenstr. 1, Erdgeschoss, Zimmer 5, 
32756 Detmold, Einsicht nehmen. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist mittels Computer möglich. 

 
Dienststunden: 
Montag - Dienstag: von 08.30 Uhr bis 12:30 Uhr 
      von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch    von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Donnerstag:   von 08.30 Uhr bis 12:30 Uhr 
      von 13:30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag:    von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 5 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am Freitag, dem 28.04.2017, bis 12.30 Uhr, bei 
der Stadt Detmold, Verwaltungsgebäude Grabenstr. 1, 
Erdgeschoss, Zimmer 5, 32756 Detmold, Einspruch 
einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift erhoben werden. 

 
3. Von Amts wegen werden in das Wählerverzeichnis alle 

Wahlberechtigten eingetragen, die am 35. Tag vor der 
Wahl (Stichtag, 09. April 2017) bei der Stadt Detmold 
mit Hauptwohnung gemeldet sind. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23.04.2017 
eine Wahlbenachrichtigung. 
Weiterhin werden alle Wahlberechtigte eingetragen, die 
nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Wahl 
(28.04.2017) von außerhalb des Landes zugezogen 
und bei der Stadt Detmold mit Hauptwohnsitz gemeldet 
sind. Ihnen wird unverzüglich eine Wahlbenachrichti-
gung übersandt. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Ge-
fahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

 
 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein von der Stadt Detmold hat, kann 

an der Wahl im Wahlkreis 99 Lippe III 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Stimmbezirk) dieses Wahlkreises 
oder durch Briefwahl  

 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r, 

 
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r   

Wahlberechtigte/r, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem 
von ihr/ihm nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis 
zum 28. April 2017) versäumt hat, 

b) wenn sie/er aus einem von ihr/ihm nicht zu ver-
tretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an 
der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist o-
der sich herausstellt. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis Freitag, dem 
12.05.2017, 18.00 Uhr, bei der Stadt Detmold persön-
lich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform wird auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige doku-
mentierbare elektronische Übermittlung gewahrt. Fern-
mündliche Anträge sind unzulässig und können nicht 
entgegengenommen werden.  
Bei der Antragstellung müssen Familienname, Vorna-
men, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
13.05.2017), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stel-
len. 
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Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält er/sie  
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 99 
Lippe III, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen blauen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den blauen Stimmzettelumschlag in 
den roten Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deutsche Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Detmold, den 29. März 2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Gemeinde Dörentrup 
 
198 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 
2017 

 
1. In das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Gemeinde Dörentrup können Wahl-
berechtigte in der Zeit vom 24.04.2017 bis 28.04.2017 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgerbü-
ro der Gemeinde Dörentrup, Poststraße11, 32694 
Dörentrup, Einsicht nehmen. Das Wählerverzeichnis 
wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

 
Allgemeine Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch und Freitag: 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag: 
von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-

ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am Freitag, dem 28.04.2017, bis 12.00 Uhr, bei 
der Gemeinde Dörentrup, Poststraße 11, 32694 
Dörentrup, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch muss schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift erhoben werden. 

 
3. Von Amts wegen werden in das Wählerverzeichnis alle 

Wahlberechtigten eingetragen, die am 35. Tag vor der 
Wahl (Stichtag, 09. April 2017) bei der Gemeinde 
Dörentrup  mit Hauptwohnung gemeldet sind. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23.04.2017 
eine Wahlbenachrichtigung. 
Weiterhin werden alle Wahlberechtigten eingetragen, 
die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Wahl 
(28.04.2017) von außerhalb des Landes zugezogen 
und bei der Gemeinde Dörentrup mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind. Ihnen wird unverzüglich eine Wahlbe-
nachrichtigung übersandt. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Ge-
fahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

 
 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein von der Gemeinde Dörentrup 

hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 98 Lippe II 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Stimmbezirk) dieses Wahlkreises 
oder durch Briefwahl  

 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r, 

 
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ne/r   Wahlberechtigte/r, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr 
Verschulden die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis (bis zum 28. April 2017) versäumt 
hat, 

b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach der Einspruchsfrist herausgestellt hat, 

c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis Freitag, dem 
12.05.2017, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde per-
sönlich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform wird auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige doku-
mentierbare elektronische Übermittlung gewahrt. Fern-
mündliche Anträge sind unzulässig und können deshalb 
nicht entgegengenommen werden. 
Bei der Antragstellung müssen Familienname, Vorna-
men, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt wer-
den. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
13.05.2017), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stel-
len. 
Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 
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6. Mit dem Wahlschein erhält er/sie  
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 98 
Lippe II, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden an einen 
anderen als den Wahlberechtigten persönlich nur aus-
gehändigt, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird. 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen darf nur 
durch die vom Wahlberechtigten benannte Person ab-
geholt werden, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt 
(die Eintragung der bevollmächtigten Person in den 
Wahlscheinantrag genügt) und von der bevollmächtig-
ten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertre-
ten werden. Die bevollmächtigte Person hat der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich 
auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen blauen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den blauen Stimmzettelumschlag in 
den  roten Wahlbriefumschlag und verschließt auch 
diesen. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deutsche Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Dörentrup, den 16.03.2017   
 
Gemeinde Dörentrup 
 
 
Friedrich Ehlert 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Gemeinde Extertal 
 
199 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wähler-verzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 
14.05.2017 

 
I. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Gemeinde Extertal wird in der Zeit 
vom 24.04.2017 bis 28.04.2017 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Wahlamt der Gemeinde Extertal, 
Rathaus Extertal, Mittelstraße 36, 32699 Extertal, Erd-
geschoss, Bürgerservice, für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 
Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens bis zum 28.04.2017 bis 12.00 Uhr, bei der Bür-
germeisterin der Gemeinde Extertal, Wahlamt, Mittelstr. 
36, 32699 Extertal, Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. 

 
III. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23.04.2017 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-

kreis 98 - Lippe II durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

 
V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 

2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,  

 

 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
(bis zum 28.04.2017) versäumt hat,  

b) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenom-
men worden ist, 

c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich her-
ausstellt. 

 
VI. Wahlscheine können von im Wählerverzeichnis einge-

tragenen Wahlberechtigten bis zum 12.05.2017, 18.00 
Uhr, bei der Bürgermeisterin der Gemeinde Extertal 
(Wahlamt) mündlich, schriftlich oder elektronisch bean-
tragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektroni-
scher Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind 
unzulässig und können deshalb nicht entgegengenom-
men werden. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stel-
len.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. 

 
VII. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen. 
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Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen 
blauen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, 
unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte 
Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebe-
nen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den 
besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland nicht frei gemacht zu wer-
den. Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen 
Post AG entgeltfrei befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die Briefwahl 
auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die Briefwahl, 
das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu 
entnehmen. 

 
Extertal, 30.03.2017 
 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
 
 
gez. Monika Rehmert 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
200 Haushaltssatzung der Stadt Horn-Bad Mein-

berg für das Haushaltsjahr 2017 vom 
16.03.2017 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666-
SGV.NW.2023), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Beschluss vom 
02.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen 
sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf    39.336.504 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
auf             41.246.315 € 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   36.414.477 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   37.838.918 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf       2.662.935 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf       3.097.629 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf         897.638 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf         500.000 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf 434.694 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 2.223.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf 1.909.811 Euro festgesetzt. 
 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
10.500.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch be-
sondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 wie 
folgt festgesetzt worden: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  

(Grundsteuer A) auf    227 v.H. 
 
1.2 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf    580 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 
 
         auf    418 v.H. 
 

§ 7 
(entfällt) 

 
§8 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen im Sinne des § 83 GO NRW oder Verpflichtungs-
ermächtigungen im Sinne des § 85 GO NRW sind als er-
heblich anzusehen, wenn sie 
 
a) bei Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungs-

ermächtigungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher 
Grundlage beruhen, im Einzelfall mehr als 50.000,00 
Euro betragen, 

 
b) bei allen übrigen Aufwendungen/Auszahlungen oder 

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall mehr als 
10.000,00 Euro betragen. 

 
Ausgenommen von diesen Regelungen sind die internen 
Leistungsverrechnungen sowie bilanzielle Abschreibungen 
im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
Als geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen/Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW, die dem 
Rat nicht zur Kenntnis zu bringen sind, gelten Aufwendun-
gen/Auszahlungen, wenn der Überschreitungsbetrag bei 
einem Produktsachkonto nicht mehr als 2.500,00 Euro be-
trägt. 
 

§ 9 
 
Wertgrenzen für Investitionen 
 
Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitions-
maßnahmen werden wie folgt festgesetzt: 
 
B Bauauftrag 100.000 € 
F Fahrzeugerwerb   15.000 € 
G Grundstückserwerb   50.000 € 
I Investition   50.000 € 
S Straßenbau 100.000 € 
W wertverbessernde Investition   50.000 € 
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§ 10 

 
Stellenplan 

 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk: 
 
kw-Vermerk: Die Stelle fällt nach dem 
    Ausscheiden des 
    Stelleninhabers fort. 
ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des 

Stelleninhabers 
    umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Mo-
naten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden. 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 10.02.2017 
angezeigt worden. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist vom Land-
rat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold 
mit Verfügung vom 08.03.2017 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.04.2017 
bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2017 
im Rathaus im Stadtteil Horn, Zimmer 11, während der all-
gemeinen Öffnungszeiten (montags, dienstags, donners-
tags und freitags 8.30 bis 12.00 Uhr, mittwochs 7.30 bis 
12.30 Uhr, donnerstags 14.00 bis 17.30 Uhr) öffentlich aus 
und ist unter der Adresse www.horn-badmeinberg.de im 
Internet verfügbar. 
 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver- 
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-den 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein  

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich  

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher  

beanstandet oder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 16.03.2017 
 
 
Rother 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
201 Bekanntmachung der Stadt Horn-Bad Mein-

berg über das Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Landtagswahl am 14. Mai 
2017 

 
I. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Stadt Horn-Bad Meinberg wird in der 
Zeit vom 24. bis 28. April 2017 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten bei der Stadt Horn-Bad Meinberg, 
Marktplatz 4, Zimmer 27, 32805 Horn-Bad Meinberg, 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 28. April 2017 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Horn-Bad Meinberg, Der Bürgermeister, Marktplatz 4, 
Zimmer 27, 32805 Horn-Bad Meinberg Einspruch einle-
gen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
III. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. April 2017 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch einle-
gen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
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IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in sei-

nem/ihrem Wahlkreis durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk die-
ses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r, 

2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r, 

 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr 

Verschulden die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis (bis zum 28. April 2017) versäumt 
hat, 

 
b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertre-

tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 

 
c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an 

der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist o-
der sich herausstellt. 

 
VI. Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberech-

tigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 12. Mai 2017, 
18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahlamt) mündlich o-
der schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt 
auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail 
oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche Anträ-
ge sind unzulässig und können deshalb nicht entge-
gengenommen werden. Ein/e behinderte/r Wahlberech-
tigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tag vor der Wahl (13. Mai 
2017), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter 
den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen Voraus-
setzungen den Antrag noch am Wahltag (14. Mai 2017) 
bis 15.00 Uhr stellen. 
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 

 
VII. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürger-

meisters versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
 
 
 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem Bürgermeister 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den be-
sonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 

 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag (14. Mai 2017) bis 18.00 
Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland von der Deutschen Post AG als Standard-
brief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. 
 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die 
Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt 
wird, zu entnehmen. 
 
Diese Bekanntmachung wird neben der Veröffentli-
chung im Kreisblatt -Amtsblatt des Kreises Lippe und 
seiner Städte und Gemeinden- auch auf der Internetsei-
te der Stadt Horn-Bad Meinberg (www.horn-
badmeinberg.de) unter der Rubrik Bekanntmachungen 
bereitgestellt.  

 
Horn-Bad Meinberg, den 30.03.2017 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
202 Widmung der Straße „In der Trift“ im Stadtteil 

Horn 
 
Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat die Straße „In der Trift“, 
wie im Lageplan dargestellt, im Stadtteil Horn endgültig 
hergestellt. 
 
Diese Straße wird hiermit gemäß § 6 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NW) vom 23. September 1995 (GV.NW. S. 1028/SGV NW 
91) Ber. in GV NW 1996 S. 81, in der zurzeit geltenden  
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Fassung, als Gemeindestraße –Anliegerstraße- (§ 3 Abs. 4 
Nr. 2 StrWG NW) für den öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
Straßenbaulastträger der vorgenannten Straße ist gem. § 
47 Abs. 1 StrWG NW die Stadt Horn-Bad Meinberg. 
 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage beim 
Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden 
oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schriftlich oder in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- 
und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen –
ERVVO VG/FG- vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548)- 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle erhoben werden. 
Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist 
nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monats-
frist bei Gericht eingegangen ist. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung 
soll im Original oder in Ablichtung beigefügt werden. Wird 
die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Durch-
schriften beigefügt werden.  
Sollte die Frist durch das Verschulden einer bevollmächtig-
ten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden 
der/dem jeweiligen Kläger/in zugerechnet werden. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 03.04.2017 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
 
Rother 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Gemeinde Kalletal 
 
203 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 
14.Mai 2017 

 
I. Die Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stimm-

bezirke der Gemeinde Kalletal werden in der Zeit vom 
 

24. April 2017 bis 28. April 2017 
 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Wahlbüro 
Gemeinde Kalletal, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.  
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.  
 

II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 28. April 2017 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeinde 
Kalletal, Der Bürgermeister, Wahlamt, Rintelner Straße 
3, 32689 Kalletal, Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.  
 

III. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. April 2017 
eine Wahlbenachrichtigung.  
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch einle-
gen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann.   

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  

 
IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-

kreis 98 Lippe II durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.  

 
V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

 
1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 

Wahlberechtigte/r,  
 

 
2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 

Wahlberechtigte/r,  
 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem 

von ihm nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis 
zum 28. April 2017) versäumt hat,  
 

b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertreten-
den Grund nicht in das Wählerverzeichnis auf-
genommen worden ist,  

 
c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an 

der Wahl sich erst nach der Einspruchsfrist ent-
standen ist oder sich herausstellt.  

 
VI. Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberech-

tigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 
12. Mai 2017, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahl-
amt) mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die 
Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, 
Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Fern-
mündliche Anträge sind unzulässig und können deshalb 
nicht entgegengenommen werden. Ein/e behinderte/r 
Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.   
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (13. Mai 
2017), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den 
in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen Voraussetzungen 
den Antrag s noch am Wahltag (14. Mai 2017) bis 15.00 
Uhr stellen. 

 
VII. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte  

 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,  
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,  
- einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeis-

ters versehene roten Wahlbriefumschlag  und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem Bürgermeister 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen.   
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen  
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Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den be-
sonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag.  

 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an den Bürgermeister der Gemeinde Kalletal absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
(14. Mai 2017) bis 18.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland von der Deutschen Post AG als Standard-
brief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert.  
 
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden.  
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die 
Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt 
wird, zu entnehmen.  

 
Kalletal, den 08. März 2017 
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Stadt Lage 
 
204 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 
14.05.2017 

 
6. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Stadt Lage wird in der Zeit vom 
24.04.2017 bis 28.04.2017 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im Wahlbüro Stadt Lage, Rathaus 1, 
Zimmer 29, Lange Straße 72, 32791 Lage (nicht bar-
rierefrei), für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer/seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie/er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 
51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wähler-
verzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich. 

 
7. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-

tragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
8. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spä-
testens am 28. April 2017 bis 13.00 Uhr, bei der Stadt 
Lage, Der Bürgermeister, Wahlamt, Rathaus 1, Zimmer 
29, Lange Straße 72, 32791 Lage, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. Wahlberechtigte, die in 
das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 23.04.2017 eine Wahlbenachrichti-
gung.  
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Ge-
fahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
9. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-

kreis 97 Lippe I durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen. 

 
10. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene  
       Wahlberechtigte/r, 
 
5.2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener  
       Wahlberechtigte/r, wenn 

 
 
 
 

 
a) sie/er nachweist, dass er aus einem von ihm 

nicht zu vertretenden Grund die Einspruchsfrist 
versäumt hat, 

b) wenn sie/er aus einem von ihm nicht zu vertre-
tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 

c) wenn ihre/seine Berechtigung zur Teilnahme an 
der Wahl sich erst nach der Einspruchsfrist ent-
standen ist oder sich herausstellt. 

 
11. Wahlscheine können von im Wählerverzeichnis einge-

tragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der 
Wahl (Freitag, 12.05.2017, 18.00 Uhr) beim Bürger-
meister (Wahlamt) mündlich oder schriftlich beantragt 
werden.  
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. 
Fernmündliche Anträge sind unzulässig und können 
deshalb nicht entgegengenommen werden. Bei der An-
tragstellung müssen Familienname, Vornamen, Ge-
burtsdatum und Wohnungsanschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden. Ein/e 
behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.  
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihr/ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihr/ihm bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
13.05.2017, 12.00 Uhr), ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.  
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können unter den in Ziffer 5. 2. a) bis c) ange-
gebenen Voraussetzungen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch am Wahltage bis 15.00 Uhr 
stellen. 

 
12. Dem Wahlschein werden folgende Unterlagen beige-

fügt: 
 

- ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises, 
 
- ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag, 
 
- ein amtlicher, mit der Anschrift des Bürgermeisters 

versehener roter Wahlbriefumschlag und 
 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von dem Bürger-
meister der Gemeinde auf Anforderung auch noch 
nachträglich bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ausgehän-
digt. 
 
Wer für einen anderen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt, muss eine schriftliche Vollmacht vorle-
gen. Wahlscheine nebst Briefwahlunterlagen werden 
auf dem Postwege übersandt oder amtlich überbracht. 
Sie können auch persönlich bei der Gemeinde abgeholt 
werden. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden 
an einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich 
nur ausgehändigt, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird.  



324 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen darf nur 
durch die vom Wahlberechtigten benannte Person ab-
geholt werden, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt 
(die Eintragung der bevollmächtigten Person in den 
Wahlscheinantrag genügt) und von der bevollmächtig-
ten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertre-
ten werden. Die bevollmächtigte Person hat der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich 
auszuweisen.  
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den be-
sonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. Bei der Briefwahl muss die Wähle-
rin/der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an den Bürgermeister 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland nicht frei gemacht zu wer-
den. Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen 
Post AG als Standardbrief ohne besondere Versen-
dungsform entgeltfrei befördert. Der Wahlbrief kann 
auch in der Dienststelle (Wahlamt) des Bürgermeisters 
abgegeben werden. Nähere Hinweise darüber, wie der 
Wähler die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merk-
blatt für die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen 
übersandt wird, zu entnehmen. 

 
Lage, den 20.03.2017 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
205 Widmung  von Straßen 
 
Die Stadt Lage hat die Stichstraße zur Technikumstraße 
(Gemarkung Lage, Flur 7, Flurstück 182) einschließlich des 
Fußweges (Gemarkung Lage, Flur 7, Flurstücke 139 und 
140) mit dem erfolgten Ausbau endgültig hergestellt. Die 
Straße sowie die im Lageplan schraffiert dargestellten Flur-
stücke 139 und 140 jedoch mit der Beschränkung auf die 
Benutzungsart „Fußgänger“ (Fußweg) werden deshalb 
gem. §§ 3 und 6 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028 
in der z.Z. gültigen Fassung) dem Gemeingebrauch ge-
widmet.  
Die Grenzen der hiermit gewidmeten Erschließungsanlage 
sind aus dem abgedruckten Flurkartenauszug ersichtlich. 
Träger der Baulast ist gem. § 47 Abs. 1 Straßen- und We-
gegesetz NRW die Stadt Lage.  
 
 
 
 
 

 
Belehrung über den Rechtsbehelf 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes Klage erhoben wer-
den. Die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königs-
wall 8,  32423 Minden kann schriftlich, zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
den Finanzgerichten im Land Nordrhein Westfalen - 
ERVVO VG / FG - vom  07.11. 2012 (GV.NRW. Seite 548) 
eingereicht werden.  
Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden, so würde dessen Verschulden dem 
jeweiligen Kläger zugerechnet werden. 
 
Lage, den 22. März 2017 
 
Stadt Lage 
 
 
C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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206 Bekanntmachung des Beschlusses des Rates 

der Stadt Lage über den Jahresabschluss 2015 
und die Entlastung des Bürgermeisters 

 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
14.12.2016 den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Jahresabschluss durch Beschluss festgestellt, über 
die Behandlung des Jahresergebnisses beschlossen und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt (§ 96 Abs. 1 GO 
NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2015 der Stadt Lage wurde dem 
Kreis Lippe gem. § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 
21.12.2016 angezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2015 werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Bilanzsumme zum 31.12.2015   247.167.674,46 € 
 
Gesamtergebnisrechnung:  Jahresüberschuss   
             571.782,64 € 
 
Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zuge-
führt. 
 
Der Jahresabschluss mit vollständiger Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem An-
hang und dem Lagebericht liegt bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2016 bei der Stadt Lage, Feldstraße 
15, Zimmer 1.07, - Fachteam Finanzbuchhaltung- während 
der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die wesentlichen Positionen der Schlussbilanz zum 
31.12.2015 sind nachstehend abgedruckt. 
 

Aktiva zum 31.12.2015 

 

Anlagevermögen  

Immaterielle Vermögensgegenstände 31.082,27 

Grünflächen 9.815.256,25 

Ackerland 1.049.078,00 

Wald, Forsten 833.939,00 

Sonst. unbebaute Grundstücke 6.454.912,70 

Kinder- und Jugendeinrichtungen 6.154.799,00 

Schulen 58.678.703,00 

Wohnbauten 215.833,00 
Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Be-
triebsgebäude 16.874.681,00 
Grund und Boden des Infrastrukturver-
mögens 12.774.990,79 

Brücken 493.926,90 
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen 53.276.447,02 

Bauten auf fremdem Grund und Boden 46.553,00 

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17,00 
Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge 3.817.888,00 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.270.563,00 
Geleistete Anzahlungen und Anlagen 
im Bau 4.721.703,00 

Anteile an verbundenen Unternehmen 6.202.000,00 
  

 

Beteiligungen 17.449.503,00 

Sondervermögen 25.931.868,00 

Wertpapiere des Anlagevermögens 539.175,13 

Sonstige Ausleihungen 100.884,20 

Umlaufvermögen  

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 86.288,27 

Grundstücke zur Vermarktung 1.336.447,85 
Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen 3.448.632,24 

Privatrechtliche Forderungen 1.140.504,74 

Sonstige Vermögensgegenstände 6.711.284,53 

Liquide Mittel 2.631.343,31 

Aktive Rechnungsabgrenzung 1.079.370,26 

Summe Aktiva 247.167.674,46 
 

 
Passiva zum 31.12.2015 

Eigenkapital  

Allgemeine Rücklage 24.341.333,93 

Ausgleichsrücklage 995.127,59 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 571.782,64 

Sonderposten  

für Zuwendungen 42.991.732,35 

für Beiträge 26.800.563,86 

für den Gebührenausgleich 319.214,65 

Sonstige Sonderposten 7.619,00 

Rückstellungen  

Pensionsrückstellungen 39.096.420,00 
Rückstellungen für Deponien und Alt-
lasten 51.000,00 

Instandhaltungsrückstellungen 2.925.346,04 

Sonstige Rückstellungen 3.889.371,47 

Verbindlichkeiten  
Verbindlichkeiten aus Krediten für In-
vestitionen vom öffentlichen Bereich 50.399.647,17 
Verbindlichkeiten aus Krediten für In-
vestitionen vom privaten Kreditmarkt 7.969.400,00 
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Li-
quiditätssicherung 30.694.000,00 
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen gleichkommen 6.378.730,44 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 1.647.647,09 
Verbindlichkeiten aus Transferleistun-
gen 150.375,47 

Sonstige Verbindlichkeiten 761.949,84 

Erhaltene Anzahlungen 1.254.499,76 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 5.921.913,16 

Summe Passiva 247.167.674,46 
 

 
  

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 96 Absatz 2 Ge-
meindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmachung vom 14.07.1994; GV NW S. 666) in der 
zurzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
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Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung des Be-
schlusses des Rates der Stadt Lage über den Jahresab-
schluss 2015 und die Entlastung des Bürgermeisters ist auf 
der Internetseite der Stadt Lage 
www.lage.de/Aktuelles/Bekanntmachungen einsehbar. 
 
Lage, den 23. Februar 2017 
 
Stadt Lage  
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
207 35. Änderung des Flächennutzungsplanes 

„Wohnbebauung Neu Eben-Ezer“ 
 Bebauungsplan Nr. 61 26 01.63 “Wohnbebau-

ung Neu Eben-Ezer“ 
 hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 
21.03.2017 folgenden Beschluss gefasst hat:  
 
„Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Alten Hansestadt Lemgo beschließt,  
a) die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wohn-
bebauung Neu Eben-Ezer“ durchzuführen, 
b) den Bebauungsplan Nr. 26.01.63 „Wohnbebauung Neu 
Eben-Ezer“ aufzustellen.“ 
 
Der Geltungsbereich der 35. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Wohnbebauung Neu Eben-Ezer“ und des 
Bebauungsplanes Nr. 61 26 01.63 “Wohnbebauung Neu 
Eben-Ezer“ ist aus dem beigefügten Kartenauszug ersicht-
lich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
21.03.2017 über die Durchführung der 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Wohnbebauung Neu Eben-Ezer“ 
und die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 26 01.63 
“Wohnbebauung Neu Eben-Ezer“ wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 52 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung 
über die Veröffentlichung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung – BekanntmVO) öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966)  
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
 
 
 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
21.03.2017 über die Durchführung der 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Wohnbebauung Neu Eben-Ezer“ 
und die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 026 
01.63 “Wohnbebauung Neu Eben-Ezer“. 
 
Lemgo, den 27.03.2017 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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208 Bekanntmachung der Alten Hansestadt Lemgo 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Landtag des Landes Nord-
rhein-Westfalen am 14.05.2017 

 
1. In das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Alten Hansestadt Lemgo können 
Wahlberechtigte in der Zeit vom 24.04.2017 bis 
28.04.2017 während der Dienstzeiten bei der Alten 
Hansestadt Lemgo, Rathaus, Marktplatz 1, Zimmer 
324, 32657 Lemgo, Einsicht nehmen. Das Wählerver-
zeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist mittels Computer möglich. 

 
Dienststunden: 
Montag – Mittwoch      8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von              14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag               8.30 Uhr  bis 12.00 Uhr 
und von           14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag             8.30 Uhr  bis 12.00 Uhr 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetztes eingetragen ist. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig  

oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 
spätestens am Freitag, 28. April 2017, bis 12.00 Uhr, 
bei der Alten Hansestadt Lemgo, Rathaus, Marktplatz 
1, Zimmer 324, 32657 Lemgo, Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift erhoben werden. 

 
3. Von Amts wegen werden in das Wählerverzeichnis alle 

Wahlberechtigten eingetragen, die am 35. Tag vor der 
Wahl (Stichtag, 09. April 2017) bei der Alten Hansestadt 
Lemgo mit Hauptwohnung gemeldet sind. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. April 2017 
eine Wahlbenachrichtigung. 
Weiterhin werden alle Wahlberechtigten eingetragen, 
die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Wahl 
(28. April 2017) von außerhalb des Landes zugezogen 
und bei der Alten Hansestadt Lemgo mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind. Ihnen wird unverzüglich eine Wahlbe-
nachrichtigung übersandt. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Ge-
fahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

 
 
 
 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein von der Alten Hansestadt Lem-

go hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 98 Lippe II 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Stimmbezirk) dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl  

 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag: 
 
5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis  

eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis  
eingetragene/r   Wahlberechtigte/r, 

 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von 

ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 28. April 
2017) versäumt hat, 

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertre-
tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis auf-
genommen worden ist,  

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich her-
ausstellt.  

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis Freitag, 12. Mai 
2017, 18.00 Uhr, bei der Alten Hansestadt Lemgo per-
sönlich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform wird auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige doku-
mentierbare elektronische Übermittlung gewahrt. 
Fernmündliche Anträge sind unzulässig und können 
deshalb nicht entgegengenommen werden.  
Bei der Antragstellung müssen Familienname, Vorna-
men, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt wer-
den. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
13. Mai 2017), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein (Er-
satzausstellung) erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stel-
len. 
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Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderter Wahlbe-
rechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 98 
Lippe II, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettel-umschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen blauen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den blauen Stimmzettelumschlag in 
den roten Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deutsche Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Lemgo, den 10.04.2017 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
 
Gez. 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
209 Eintragungen in die Denkmalliste der Alten 

Hansestadt Lemgo gem. § 3 Denkmalschutz-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Folgende Objekte sind gem. § 3 des Gesetzes zum Schutz 
und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz – 
DSchG) vom 11.03.80 (GV NW S. 226/SGV NW 224) in die 
Denkmalliste der Alten Hansestadt Lemgo eingetragen 
worden: 
 
Lis-
ten-
teil 

Lfd. 
Nr. 

Tag 
der 
Eintra-
tra-
gung 

Objekt Kurzbe-
zeich-
nung 

Ge
ma
rku
ng 

Flur Flur-
stück 

A 432 24.03.
2017 

Engel-
bert-
Kämp-
fer-
Straße 
18-20 

Finanz-
amt 
Lemgo; 
denk-
malwert 
ist das 
westlich 
vor der 
Stadt in 
zwei 
Baupha-
sen 
(1928/29 
und 
1954-
58) er-
richtete 
Verwal-
tungs-
gebäu-
de. 
 

Le
mg
o 

24 588 

 
Lemgo, den 31.03.2017 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Stadt Lügde 
 
210 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 
14. Mai 2017 

 
I. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stimm-
bezirke der Stadt Lügde  wird in der Zeit vom 24.04.2017 
bis 28.04.2017 während der allgemeinen Öffnungszeiten in 
der Bürgerberatung der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 
Lügde, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 
des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
Das  Wählerverzeichnis wird  im  automatisierten  Verfah-
ren  geführt.  Die  Einsichtnahme  ist  durch  ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
II. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
III. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätestens  
am 28.04.2017 bis 12.00 Uhr,  bei der Stadt  Lügde, Der  
Bürgermeister,  Bürgerberatung, Am Markt  1, 32676 Lüg-
de, Einspruch einlegen. Der  Einspruch kann schriftlich o-
der  durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
Wahlberechtigte,  die  in  das  Wählerverzeichnis  eingetra-
gen  sind,  erhalten  bis  spätestens  zum 23.04.2017 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung  erhalten hat, aber  
glaubt, wahlberechtigt  zu  sein, muss  Einspruch einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte,  die  nur  auf  Antrag  
in  das  Wählerverzeichnis  eingetragen  werden  und  die  
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
IV. Wer  einen  Wahlschein  hat,  kann  an  der  Wahl  im  
seinem  Wahlkreis  durch  Stimmabgabe  in  eine beliebi-
gen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen.  
 
V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
1. jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte, 
2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter, 
a) wenn  er  nachweist, dass  er aus einem von ihm  nicht 
zu vertretenden  Grund  die Einspruchsfrist versäumt hat, 
b) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund 
nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist, 
c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl 
sich erst nach der Einspruchsfrist entstanden ist oder sich 
herausstellt. 
 
 
 

 
VI. Wahlscheine  können  von  eingetragenen  Wahlbe-
rechtigten  bis  zum  zweiten  Tag  vor  der  Wahl, 
12.05.2017, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahlamt) 
mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die Schriftform 
gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail 
oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elekt-
ronischer Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind 
unzulässig und können  deshalb nicht  entgegengenom-
men werden.  Ein  behinderter  Wahlberechtigter  kann sich  
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der An-
trag noch bis zum Wahltag,  
15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen 
Voraussetzungen den Antrag  auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch am Wahltage bis 15.00 Uhr stellen. 
 
VII. Dem Wahlschein werden folgende Unterlagen beige-
fügt: 

- ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises, 
- ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag, 
- ein amtlicher, mit der Anschrift des Bürgermeisters 

versehener roter Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Diese  Wahlunterlagen  werden  ihm  von  dem  Bürger-
meister  der  Stadt  Lügde  auf Anforderung  auch noch 
nachträglich bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ausgehändigt. 
 
Wer für  einen anderen  Wahlschein  und  Briefwahlunter-
lagen beantragt,  muss  eine  schriftliche  Vollmacht  vorle-
gen. Wahlscheine  nebst Briefwahlunterlagen werden auf 
dem Postwege übersandt oder amtlich überbracht. Sie 
können auch persönlich bei der Gemeinde abgeholt wer-
den. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden an einen 
anderen als den  Wahlberechtigten  persönlich nur ausge-
händigt, wenn  die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen darf nur durch 
die vom Wahlberechtigten benannte Person  abgeholt wer-
den, wenn eine schriftliche Vollmacht  vorliegt (die Eintra-
gung der bevollmächtigten Person  in  den  Wahlscheinan-
trag genügt)  und  von  der  bevollmächtigten  Person  nicht  
mehr als  vier Wahlberechtigte  vertreten  werden.  Die be-
vollmächtigte  Person  hat der  Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern, 
dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf 
Verlangen hat sie sich auszuweisen. Wer durch Briefwahl 
wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in 
den besonderen amtlichen  Stimmzettelumschlag,  der  zu  
verschließen ist,  unterzeichnet  die  auf dem Wahlschein  
vorgedruckte Versicherung  an Eides  statt, steckt  den  un-
terschriebenen Wahlschein und  den  Stimmzettelumschlag 
in den besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an  den 
Bürgermeister  absenden, dass  der Wahlbrief  dort  spä-
testens  am  Wahltage  bis  18.00 Uhr eingeht. 
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Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland nicht frei gemacht zu werden. Die 
Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform  entgelt-
frei  befördert. Der Wahlbrief kann  auch  in  der Dienststel-
le  (Wahlamt)  des Bürgermeisters abgegeben werden. 
Nähere  Hinweise  darüber,  wie der Wähler die Briefwahl  
auszuüben  hat,  sind  dem  Merkblatt für  die Briefwahl, 
das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu ent-
nehmen. 
 
Lügde, den 24.03.2017  
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
211 Haushaltssatzung der Stadt Schieder-

Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2017 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg mit 
Beschluss vom 31.01.2017 folgende Haushaltssatzung er-
lassen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die zur 
Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schieder-Schwalenberg 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leis-
tenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit  
dem Gesamtbetrag der Erträ-
ge auf 

 
17.718.850 € 

dem Gesamtbetrag der Auf-
wendungen auf 

 
18.466.400 € 

im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

 
16.572.650 € 

dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

 
 

16.310.350 € 
dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit auf 

 
 

2.031.300 € 
dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit auf 

 
 

3.455.300 € 
dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf 

 
 

2.182.500 € 
dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf 

 
 

2.288.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf 2.131.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf 747.550 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
11.000.000 € festgesetzt. 
 
 
 

 
§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebe-
satzsatzung vom 09.12.2016 für das Haushaltsjahr 2017 
festgesetzt worden; deren Angabe erfolgt an dieser Stelle 
deklaratorisch: 
1. Grundsteuer  
1.1 für die land- und forstwirtschaftli-

chen Betriebe (Grundsteuer A) auf 
285 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer 
B) auf 

565 v.H. 

2. Gewerbesteuer 418 v.H. 
 

§ 7 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushalt-
sausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haus-
haltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaß-
nahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans um-
zusetzen. 
 

§ 8 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, 
wenn sie im Einzelfall mehr als 20.000 € betragen. 
 

§ 9 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw-Vermerk bzw. ku-
Vermerk: 
kw-Vermerk Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des/r 
Stelleninhabers/in. 
ku-Vermerk Die Stelle wird nach Ausscheiden des/r Stel-
leninhabers/in umgewandelt. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 
80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 
03.02.2017 angezeigt worden. Die nach § 76 GO NRW er-
forderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzep-
tes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbe-
hörde in Detmold mit Verfügung vom 23.03.2017 erteilt 
worden. 
 
Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept 
liegen zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten der 
Verwaltung im Rat- und Bürgerhaus Schieder, Domäne 3, 
Zimmer 24 öffentlich aus und sind unter www.schieder-
schwalenberg.de im Internet verfügbar. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 24. März 2017 
 
 
  Jörg Bierwirth 
- Bürgermeister - 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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212 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 
2017 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Stadt Schieder-Schwalenberg wird in 
der Zeit vom 24. bis 28. April 2017 während der allge-
meinen Öffnungszeiten bei der Meldebehörde der Stadt 
Schieder-Schwalenberg, Domäne 3, Erdgeschoss, 
Zimmer Nr. 6, 32816 Schieder-Schwalenberg, für 
Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten.  

 
Allgemeine Öffnungszeiten: 
Montag - Mittwoch: von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag:   von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
      von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag:    von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

 
2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-

getragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann in der Zeit vom 24. April 2017 bis 
zum 28. April 2017, bis 12.00 Uhr, bei der Stadt   
Schieder-Schwalenberg, Domäne 3, Bürger- und Rat-
haus, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 6, 32816 Schieder-
Schwalenberg, Einspruch einlegen. 

 
Der Einspruch muss schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift erhoben werden. 
 
Von Amts wegen werden alle Wahlberechtigten in das 
Wählerverzeichnis eingetragen, die am 35. Tag vor der 
Wahl (Stichtag 09.04.2017) bei der Stadt Schieder-
Schwalenberg mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. 
 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. April 2017 
eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Weiterhin werden alle Wahlberechtigten eingetragen, 
die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Wahl 
(28. April 2017) von außerhalb des Landes zugezogen 
sind und bei der Stadt Schieder-Schwalenberg mit 
Hauptwohnsitz gemeldet sind. Ihnen wird unverzüglich 
eine Wahlbenachrichtigung zugesandt. 
 
 
 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat,  aber 
glaubt,  wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  

 
4. Wer einen Wahlschein von der Stadt Schieder-

Schwalenberg hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 99 
Lippe III durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

 
Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 jede(r) in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte, 

 
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ne/r Wahlberechtigte/r, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von 
ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 28. April 
2017) versäumt hat, 

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertre-
tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis auf-
genommen worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstanden ist 
oder sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor 
der Wahl, 12. Mai 2017, 18.00 Uhr, bei der Stadt münd-
lich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform wird auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige doku-
mentierbare Übermittlung in elektronischer Form ge-
wahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig und 
können deshalb nicht entgegengenommen werden. 
Ein(-e) behinderte(-r) Wahlberechtigte(-r) kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Bei der Antragstellung müssen Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
13. Mai 2017), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch am  Wahltag bis 15.00 Uhr stellen. 
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Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein behinderte(-r) Wahlberechtig-
te(-r) kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte: 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 99 
Lippe III, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Wahlscheine nebst Briefwahlunterlagen werden auf 
dem Postwege übersandt oder amtlich überbracht. Sie 
können auch persönlich bei der Gemeinde abgeholt 
werden. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden an einen 
anderen als den Wahlberechtigten persönlich nur aus-
gehändigt, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird. 
 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen darf nur 
durch die vom Wahlberechtigten benannte Person ab-
geholt werden, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt 
(die Eintragung der bevollmächtigten Person in den 
Wahlscheinantrag genügt) und von der bevollmächtig-
ten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertre-
ten werden. Die bevollmächtigte Person hat der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich 
auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den 
Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefum-
schlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler(-in) die 
Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt 
wird, zu entnehmen. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 16.03.2017 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
 
Jörg Bierwirth 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
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Gemeinde Schlangen 
 
213 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 
2017 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 

Stimmbezirke der Gemeinde Schlangen wird in der Zeit 
vom 24. bis 28. April 2017 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Gemeinde Schlangen, Kirchplatz 6, 
Bürgerbüro,  33189 Schlangen, für Wahlberechtigte zur 
Einsicht bereitgehalten.  

 
Allgemeine Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr 
Donnerstag:  von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und 
     von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

 
2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-

getragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann in der Zeit vom 24. April 2017 bis 
zum 28. April 2017, bis 12.00 Uhr, bei der Gemeinde 
Schlangen, Kirchplatz 6, Bürgerbüro, Erdgeschoss,  
33189 Schlangen, Einspruch einlegen. 

 
Der Einspruch muss schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift erhoben werden. 
 
Von Amts wegen werden alle Wahlberechtigten in das 
Wählerverzeichnis eingetragen, die am 35. Tag vor der 
Wahl (Stichtag 09.04.2017) bei der Gemeinde Schlan-
gen mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. 
 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. April 2017 
eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Weiterhin werden alle Wahlberechtigten eingetragen, 
die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Wahl 
(28. April 2017) von außerhalb des Landes zugezogen 
sind und bei der Gemeinde Schlangen mit Hauptwohn-
sitz gemeldet sind. Ihnen wird unverzüglich eine Wahl-
benachrichtigung zugesandt. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat,  aber 
glaubt,  wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen  

 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  

 
4. Wer einen Wahlschein von der Gemeinde Schlangen 

hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 99 Lippe III durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen 

 
Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 jede(r) in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte, 

 
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ne/r Wahlberechtigte/r, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem 
von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis 
zum 28. April 2017) versäumt hat, 

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu ver-
tretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an 
der Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstan-
den ist oder sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor 
der Wahl, 12. Mai 2017, 18.00 Uhr, bei der Gemeinde 
mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform wird auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige doku-
mentierbare Übermittlung in elektronischer Form ge-
wahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig und 
können deshalb nicht entgegengenommen werden. 
Ein(-e) behinderte(-r) Wahlberechtigte(-r) kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Bei der Antragstellung müssen Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
13. Mai 2017), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch am  Wahltag bis 15.00 Uhr stellen. 
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Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein behinderte(-r) Wahlberechtig-
te(-r) kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte: 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 99 
Lippe III, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlscheine nebst Briefwahlunterlagen werden auf dem 
Postwege übersandt oder amtlich überbracht. Sie können 
auch persönlich bei der Gemeinde abgeholt werden. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden an einen an-
deren als den Wahlberechtigten persönlich nur ausgehän-
digt, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen darf nur durch 
die vom Wahlberechtigten benannte Person abgeholt wer-
den, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt (die Eintra-
gung der bevollmächtigten Person in den Wahlscheinan-
trag genügt) und von der bevollmächtigten Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertreten werden. Die be-
vollmächtigte Person hat der Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass 
sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlan-
gen hat sie sich auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den 
Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen Stimm-
zettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides 
statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 
Stimmzettelumschlag in den Wahlbriefumschlag und ver-
schließt den Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. Der Wahl-
brief kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler(-in) die 
Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die Brief-
wahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu 
entnehmen. 
 
Schlangen, den 28.03.2017 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 
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Jobcenter Lippe 
 
214 Öffentliche Zustellung eines Ablehnungsbe-

scheides vom 27.03.2017 für die Zeit ab dem 
01.02.2017 an Herrn Christian Mickelun 

 
An Herrn Christian Mickelun ist am 27.03.2017 unter dem 
Aktenzeichen 6 210 2 20 83 0028 1 ein Ablehnungsbe-
scheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herrn Chris-
tian Mickelun unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen, Wittekindstr. 2 in 
32758 Detmold, Zimmer 252 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 27.03.2017 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Sebastian Zumwinkel 
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215 Öffentliche Zustellung der Rückforderungsbe-

scheide vom 08.03.2017 für die Zeit vom 
01.03.2016 bis 31.03.2016 sowie vom 
01.12.2016 bis 31.12.2016 an Frau Claudia 
Reinke 

 
An Frau Claudia Reinke sind am 08.03.2017 unter dem Ak-
tenzeichen 6.221.2.20.02.0337zwei Rückforderungsbe-
scheide erlassen worden.  
 
Die Bescheide können nicht zugestellt werden, da Frau 
Claudia Reinke unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 werden daher die Bescheide durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt. Sie gelten als zugestellt, 
wenn seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als 
zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt 
die Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel 
grundsätzlich nicht möglich sind.  
 
 
 
 
 
 

 
Die Betroffene kann die Bescheide beim Jobcenter Lippe, 
Standort Oerlinghausen, Wirtschaftliche Hilfen, Rathaus-
platz 5, in 33813 Oerlinghausen, Zimmer 3 während der 
üblichen Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
Oerlinghausen, den 30.03.2017 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Stefan Wolter 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
216 Aufgebot zweier Sparurkunden 
 
Die Sparurkunden Nr. 3570593289 und 3570672109 aus-
gestellt von der Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechts-
nachfolger der ehemaligen Sparkasse Paderborn sind ab-
handen gekommen. 
Der Inhaber der Sparurkunden wird aufgefordert, seine 
Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Sparurkun-
den anzumelden. 
Werden die Sparurkunden nicht vorgelegt, werden sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, 31.03.2017 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


